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1. Instanz

Aktenzeichen S 4 RJ 819/00
Datum 07.10.2002

2. Instanz

Aktenzeichen L 19 RJ 573/02
Datum 04.08.2004

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts Bayreuth vom
07.10.2002 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig sind zwischen den Beteiligten Leistungen wegen BerufsunfÃ¤higkeit (BU).

Der 1954 geborene KlÃ¤ger hat eine landwirtschaftliche Lehre absolviert (Abschluss
1972) und anschlieÃ�end bis 1974 in der elterlichen Landwirtschaft gearbeitet. Vom
01.04.1974 bis 01.02.1979 war er als Fahrer eines Schrotunternehmens
beschÃ¤ftigt, danach war und ist er selbstÃ¤ndiger Schrotunternehmer (6 LKW, 10
Mitarbeiter). Seit 01.07.1979 entrichtet er PflichtbeitrÃ¤ge als selbstÃ¤ndig
ErwerbstÃ¤tiger.

Wegen Beschwerden in der WirbelsÃ¤ule beantragte der KlÃ¤ger am 23.08.1999 die
Bewilligung von Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit. Diesen Antrag lehnte
die Beklagte nach Beinahme eines chirurgischen und eines sozialmedizinischen
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Gutachtens mit Bescheid vom 19.11.1999 ab, weil der KlÃ¤ger noch in der Lage sei,
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vollschichtig tÃ¤tig zu sein. Den dagegen
erhobenen Widerspruch wies die Beklagte als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck. Der KlÃ¤ger
sei auf ungelernte TÃ¤tigkeiten verweisbar und genieÃ�e keinen Berufsschutz
(Widerspruchsbescheid vom 02.10.2000).

Das Sozialgericht Bayreuth (SG) hat zunÃ¤chst Befundberichte des
Allgemeinmediziners Dr.G. und des OrthopÃ¤den Dr.K. sowie die
Schwerbehindertenakte des AVF Bayreuth zum Verfahren beigezogen. Von Amts
wegen hat das SG den Chirurgen Dr.V. gehÃ¶rt, der im Gutachten vom 16.02.2001
zu der Beurteilung gelangte, der KlÃ¤ger kÃ¶nne leichte kÃ¶rperliche TÃ¤tigkeiten
und kurzfristig mittelschwere TÃ¤tigkeiten bei Beachtung bestimmter
FunktionseinschrÃ¤nkungen vollschichtig verrichten. Der auf Antrag des KlÃ¤gers
gehÃ¶rte OrthopÃ¤de Dr.S. (Gutachten vom 06.11.2001) hat leichte TÃ¤tigkeiten
vollschichtig fÃ¼r mÃ¶glich gehalten; aufgrund der von ihm festgestellten
erheblichen Diskrepanz zwischen den objektiven Befunden und der demonstrierten
LÃ¤hmung der FuÃ�- und Zehenheber sowie -senker und der Fingerstrecker und
-beuger hat der Ã¤rztliche SachverstÃ¤ndige eine zusÃ¤tzliche neurologisch-
psychiatrische Begutachtung vorgeschlagen. Auf diesem Gebiet hat Frau Dr.O. das
Gutachten vom 17.04.2002 erstattet, die ebenfalls leichte und zeitweise
mittelschwere Arbeiten in Vollschicht fÃ¼r zumutbar hielt.

Mit Urteil vom 07.10.2002 hat das SG die Klage abgewiesen. BezÃ¼glich der
Leistungsbeurteilung hat es sich den AusfÃ¼hrungen der Ã¤rztlichen
SachverstÃ¤ndigen Dr.V. , Dr.S. und Dr.O. angeschlossen. Danach sei der KlÃ¤ger
noch in der Lage, mindestens 6 Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig zu sein. Bei der
Frage der Verweisbarkeit sei vom Beruf eines Schrotunternehmers auszugehen. Der
KlÃ¤ger sei deshalb auf den gesamten Arbeitsmarkt der Bundesrepublik
Deutschland verweisbar, so dass die Voraussetzungen fÃ¼r die GewÃ¤hrung einer
Rente wegen BU nicht gegeben seien. Beim KlÃ¤ger lÃ¤gen auch die
Voraussetzungen, die zu einer Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei BU
fÃ¼hren wÃ¼rden, nicht vor.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung des KlÃ¤gers, der weiterhin der
Auffassung ist, er sei berufsunfÃ¤hig iS des Gesetzes. Zur BegrÃ¼ndung legte er
ein Attest des Facharztes fÃ¼r Allgemeinmedizin Dr.G. vom 14.11.2003 vor, nach
dem die Voraussetzungen fÃ¼r eine BU vorlÃ¤gen. AuÃ�erdem verweist er auf ein
Gutachten des Internisten Dr.D. vom 10.08.1999, nach dem er nicht mehr in der
Lage sei, seine TÃ¤tigkeit als selbstÃ¤ndiger Schrotunternehmer auszuÃ¼ben.
SchlieÃ�lich macht er geltend, er erhalte eine private BU-Rente, weil bei ihm eine
BU zu 100 % anerkannt sei. Dieser Beurteilung liege ein Gutachten des Neurologen
und Psychiaters Dr.K. zugrunde, der im Gutachten vom 13.05.2004 und in der
ergÃ¤nzenden Stellungenahme vom 02.07.2004 zur Annahme der BU gelangt sei.

Der Senat hat Beweis erhoben durch die Einholung eines Ã¤rztlichen
SachverstÃ¤ndigengutachtens. Der Chirurg Prof. Dr.W. gelangt im Gutachten vom
15.03.2004 zu der Leistungsbeurteilung, dem KlÃ¤ger seien leichte und
mittelschwere Arbeiten vollschichtig zumutbar. Vermieden werden sollten schwere
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kÃ¶rperliche Arbeiten unter dauerhafter KÃ¤lte- und NÃ¤sseeinwirkung, in
Zwangshaltungen oder bei dauerhaftem Sitzen oder Stehen.

Der KlÃ¤ger beantragt, das Urteil des SG Bayreuth vom 07.10.2002 aufzuheben und
die Beklagte unter AbÃ¤nderung des Bescheides vom 19.11.1999 in der Fassung
des Widerspruchsbescheides vom 02.10.2000 zu verurteilen, ihm Rente wegen BU
ab Antragstellung zu gewÃ¤hren. Hilfsweise beantragt er, zum Zwecke der weiteren
SachaufklÃ¤rung ein Gutachten gemÃ¤Ã� Â§ 109 SGG bei dem Neurologen Dr.K.
einzuholen.

Die Beklagte beantragt unter Hinweis auf die AusfÃ¼hrungen von Prof. Dr.W. die
Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Beigezogen und Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung waren die Streitakten
erster und zweiter Instanz sowie die Verwaltungsunterlagen der Beklagten.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Berufung des KlÃ¤gers ist form- und fristgerecht eingelegt (Â§Â§ 143, 151 SGG)
und auch im Ã�brigen zulÃ¤ssig.

Das Rechtsmittel erweist sich als nicht begrÃ¼ndet. Das SG hat zu Recht
entschieden, dass der KlÃ¤ger gegen die Beklagte keinen Anspruch auf Leistungen
wegen BU oder wegen teilweiser Erwerbsminderung bei BU hat. Denn der KlÃ¤ger
ist nicht berufsunfÃ¤hig iS des Gesetzes.

Der Anspruch auf Rente wegen BU bei einer Antragstellung vor dem 31.03.2001
(hier: 23.08.1999) ist nach den Vorschriften des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
(SGB VI) in der bis zum 31.12.2000 geltenden Fassung (aF) zu beurteilen, soweit ein
Anspruch aus der Zeit vor dem 01.01.2001 geltend gemacht wird (vgl Â§ 300 Abs 2
SGB VI). FÃ¼r den Anspruch sind aber auch die Vorschriften des SGB VI in der ab
01.01.2001 geltenden Fassung (nF) maÃ�geblich, soweit (hilfsweise) Rente wegen
Erwerbsminderung fÃ¼r die Zeit nach dem 31.12.2000 begehrt wird.
Rechtsgrundlage fÃ¼r den vom KlÃ¤ger in erster Linie geltend gemachten Anspruch
ist Â§ 43 SGB VI aF. Nach dieser Vorschrift haben Versicherte bis zur Vollendung des
65. Lebensjahres Anspruch auf Rente wegen BU, wenn sie berufsunfÃ¤hig sind, in
den letzten 5 Jahren vor Eintritt der BU drei Jahre PflichtbeitrÃ¤ge fÃ¼r eine
versicherte BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit entrichtet und vor Eintritt der BU die
allgemeine Wartezeit erfÃ¼llt haben.

Der KlÃ¤ger erfÃ¼llt zwar die vorgenannten versicherungsrechtlichen
Voraussetzungen, er war und ist jedoch nicht berufsunfÃ¤hig iS des Â§ 43 Abs 2
SGB VI aF, da seine ErwerbsfÃ¤higkeit nicht wegen Krankheit oder Behinderung auf
weniger als die HÃ¤lfte derjenigen eines kÃ¶rperlich, geistig und seelisch gesunden
Versicherten mit Ã¤hnlicher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und
FÃ¤higkeiten gesunken ist.

Inwieweit die ErwerbsfÃ¤higkeit eines Versicherten eingeschrÃ¤nkt ist, beurteilt
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sich danach, welchen Lohn er durch eine ErwerbstÃ¤tigkeit erzielen kann, auf die er
nach seinem Gesundheitszustand und seinem beruflichen Werdegang zumutbar
verweisbar ist. Der Kreis der TÃ¤tigkeiten, auf die der KlÃ¤ger zumutbar verwiesen
werden kann, richtet sich gemÃ¤Ã� Â§ 43 Abs 2 Satz 2 SGB VI aF nach der Dauer
und dem Umfang seiner Ausbildung sowie seines bisherigen Berufes und nach den
besonderen Anforderungen seiner bisherigen BerufstÃ¤tigkeit.

Das nach Satz 1 der genannten Vorschrift zunÃ¤chst festzustellende berufliche
LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers ergibt sich fÃ¼r den Senat aus den
AusfÃ¼hrungen der vom SG und vom Berufungsgericht gehÃ¶rten Ã¤rztlichen
SachverstÃ¤ndigen Dr.V. , Dr.S. , Dr.O. und Prof. Dr.W â�¦ Nach den aktuellen
Befunderhebungen und Untersuchungsergebnissen im Berufungsverfahren
(Gutachten Prof. Dr.W. vom 15.03.2004) ist die ErwerbsfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers
dahingehend eingeschrÃ¤nkt, dass er noch leichte und mittelschwere kÃ¶rperliche
Arbeiten vollschichtig verrichten kann. Nicht mehr zumutbar ist ihm eine
kÃ¶rperliche Arbeit unter dauerhafter KÃ¤lte- und NÃ¤sseeinwirkung, in
Zwangshaltung oder bei dauerhaftem Sitzen und Stehen. Die BeschrÃ¤nkung auf
leichte und mittelschwere kÃ¶rperliche Arbeiten umfasst auch das Verbot, Arbeiten
in Zwangshaltung oder Arbeiten mit Heben und Tragen von schweren
GegenstÃ¤nden auszuÃ¼ben.

In Anbebracht dieses LeistungsvermÃ¶gens ist es glaubhaft, dass der KlÃ¤ger nicht
mehr in der Lage ist, die TÃ¤tigkeit eines Schroters auszuÃ¼ben. Denn der KlÃ¤ger
kann einmal nicht vollschichtig einen LKW fÃ¼hren. Zum anderen ist die TÃ¤tigkeit
mit dem Montieren der GerÃ¤te an die LKWs und dem Tragen der SÃ¤cke zu der
und von der SchrotmÃ¼hle nicht mehr zumutbar. Trotzdem ist der KlÃ¤ger nicht
berufsunfÃ¤hig iS des Â§ 43 Abs 2 SGB VI aF.

BerufsunfÃ¤hig ist danach, wer weder seine bisherige TÃ¤tigkeit noch eine ihm
sozial zumutbare VerweisungstÃ¤tigkeit ausÃ¼ben kann. Bisheriger Beruf ist in der
Regel die letzte versicherungspflichtige BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit, von der
auch bei einer nur kurzfristigen (wegen Eintritt des Leistungsfalles beendeten)
AusÃ¼bung auszugehen ist, wenn sie zugleich die qualitativ HÃ¶chste im
Berufsleben des Versicherten gewesen ist (stÃ¤ndige Rechtsprechung des BSG, vgl
BSG SozR 2200 Â§ 246 Nr 49 mwN). Der Umstand, dass ein Versicherter â�� wie der
KlÃ¤ger â�� seinen zuletzt ausgeÃ¼bten Beruf nicht mehr verrichten kann, zieht
aber nicht ohne Weiteres die Annahme des Leistungsfalles der BU nach sich.
Vielmehr ist nun anhand der Kriterien des Â§ 43 Abs 2 SGB VI aF zu ermitteln, ob
der Versicherte noch zumutbar auf andere TÃ¤tigkeiten verwiesen werden kann.

Die Zumutbarkeit einer VerweisungstÃ¤tigkeit beurteilt sich nach der Wertigkeit des
bisherigen Berufs. Zur Erleichterung dieser Beurteilung hat die hÃ¶chstrichterliche
Rechtsprechung ein Mehrstufenschema entwickelt, das die BerufstÃ¤tigkeiten in
(Qualifikations-)Gruppen unterteilt, die â�� von oben nach unten â�� durch den
Leitberuf des Vorarbeiters mit Vorgesetztenfunktion bzw des besonders hoch
qualifizierten Facharbeiters, des Facharbeiters, des angelernten Arbeiters und des
ungelernten Arbeiters charakterisiert werden (BSG SozR 3-2200 Â§ 1246 Nr 39
mwN).
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Der Gruppe mit dem Leitberuf des Facharbeiters ist zuzuordnen, wer einen
anerkannten Ausbildungsberuf mit regelmÃ¤Ã�ig mehr als zweijÃ¤hriger
Ausbildungszeit erlernt und bisher ausgeÃ¼bt hat oder dessen tarifvertragliche
Einordnung in eine Lohn- bzw Gehaltsgruppe den Schluss zulÃ¤sst, dass diese
TÃ¤tigkeit als FacharbeitertÃ¤tigkeit zu qualifizieren ist (BSG SozR 3-2200 Â§ 1246
Nr 38). Die vielschichtige und inhomogene Gruppe der angelernten Arbeiter
zerfÃ¤llt nach der Rechtsprechung des BSG in einen oberen und einen unteren
Bereich. Dem unteren Bereich der Stufe mit dem Leitberuf des Angelernten sind alle
TÃ¤tigkeiten mit einer regelmÃ¤Ã�igen (auch betrieblichen) Ausbildungs- oder
Anlernzeit von drei bis zwÃ¶lf Monaten zuzuordnen, dem oberen Bereich dem
entsprechend die TÃ¤tigkeiten mit einer Ausbildungs- oder Anlernzeit von Ã¼ber 12
bis 24 Monaten. Die Einordnung in eine bestimmte Gruppe des Mehrstufenschemas
erfolgt aber nicht ausschlieÃ�lich nach Vorliegen und Dauer einer fÃ¶rmlichen
Berufsausbildung. Ausschlaggebend ist die QualitÃ¤t der verrichteten Arbeit (BSG
SozR 3-2200 Â§ 1246 Nrn 27, 33). GrundsÃ¤tzlich darf ein Versicherter im Vergleich
zu seinem bisherigen Beruf auf TÃ¤tigkeiten der nÃ¤chstniedrigen Gruppe des
Mehrstufenschemas verwiesen werden.

Bei Anlegung dieser MaÃ�stÃ¤be ergibt sich vorliegend Folgendes: Der KlÃ¤ger hat
zwar zunÃ¤chst den Beruf eines landwirtschaftlichen Gehilfen erlernt (1968 bis
1972) und diesen zunÃ¤chst bei seinen Eltern ausgeÃ¼bt. Diese TÃ¤tigkeit stellt
aber nicht den bisherigen Beruf des KlÃ¤gers iS des Â§ 43 SGB VI aF dar. Denn der
KlÃ¤ger war zunÃ¤chst abhÃ¤ngig als Schroter und LKW-Fahrer beschÃ¤ftigt und
Ã¼bt jetzt eine selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeit als Schrotunternehmer aus. Somit hat sich
der KlÃ¤ger von seinem erlernten Beruf gelÃ¶st. Der erlernte landwirtschaftliche
Beruf war auch nicht Voraussetzung fÃ¼r die TÃ¤tigkeit als Schroter. Insoweit hat
der KlÃ¤ger selbst im Schriftsatz seines BevollmÃ¤chtigten vom 19.09.2000
mitgeteilt, dass der Berufsabschluss in der Landwirtschaft fÃ¼r die spÃ¤tere
TÃ¤tigkeit als Schrotunternehmer in keinerlei Hinsicht Bedeutung bzw Auswirkung
erlangt hat.

Die jetzt ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit eines Schrotunternehmers ist keine TÃ¤tigkeit, die
einen Berufsschutz nach sich zieht. Denn sie hat kein eigenes Berufsbild und ist
keine LehrtÃ¤tigkeit. Als Schroter genieÃ�t der KlÃ¤ger somit keinen Berufsschutz.
Auch die selbstÃ¤ndige ErwerbstÃ¤tigkeit als Schrotunternehmer ist rentenrechtlich
nicht besonders geschÃ¼tzt. SelbstÃ¤ndige sind nÃ¤mlich auch auf
unselbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeiten verweisbar (BSG SozR 2200 Â§ 1246 Nr 105). Einen
Gruppenschutz in dem Sinne, dass bisher SelbstÃ¤ndige, die sich selbst versichert
haben, nicht auf eine abhÃ¤ngige TÃ¤tigkeit verwiesen werden dÃ¼rfen, gibt es
somit nicht. FÃ¼r selbstÃ¤ndige Unternehmer, die auf Antrag pflichtversichert sind,
gilt hinsichtlich der Verweisbarkeit grundsÃ¤tzlich nichts anderes. Auch kann ein
SelbstÃ¤ndiger auf die Stellung eines Werkmeisters, Verkaufsleiters,
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers oder einer Aufsichtsperson im eigenen oder in einem dem
eigenen Betrieb entsprechenden oder einem Ã¤hnlichen Betrieb verwiesen werden
(BSG SozR 2200 Â§ 1246 Nr 39). Die Verweisung ist auch dann zumutbar, wenn
damit die SchlieÃ�ung des Betriebes oder die Einstellung eines Betriebsleiters
erforderlich wird, da die FÃ¤higkeit zur WeiterfÃ¼hrung des eigenen Betriebes nicht
zum versicherten Risiko gehÃ¶rt (BSG aaO).
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Der KlÃ¤ger ist somit entsprechend der Wertigkeit seiner jetzt ausgeÃ¼bten
TÃ¤tigkeit, wie das SG zu Recht festgestellt hat, auf TÃ¤tigkeiten des allgemeinen
Arbeitsmarktes zumutbar verweisbar. Denn zum einen stellt sich die TÃ¤tigkeit
eines Schroters lediglich als AnlerntÃ¤tigkeit â�� unterer Bereich â�� dar. Auch die
TÃ¤tigkeit der Instandhaltung der LKWs durch den KlÃ¤ger ist, nachdem er den
Beruf eines Kfz-Mechanikers nicht erlernt hat, lediglich eine angelernte mit der
Folge, dass er auf solche TÃ¤tigkeiten zumutbar verweisbar ist. Nach alledem
genieÃ�t der KlÃ¤ger keinen Berufsschutz und ist auf TÃ¤tigkeiten des allgemeinen
Arbeitsmarktes verweisbar. Der Zugang zu solchen TÃ¤tigkeiten ist dem KlÃ¤ger im
Hinblick auf die von den Ã¤rztlichen SachverstÃ¤ndigen aufgezeigten
FunktionseinschrÃ¤nkungen auch nicht praktisch verschlossen. ZusÃ¤tzliche Pausen
werden nicht benÃ¶tigt; die Geh- und WegefÃ¤higkeit ist rentenrechtlich relevant
nicht eingeschrÃ¤nkt. Im Ã�brigen ist der Ã¤rztliche SachverstÃ¤ndige Prof. Dr.W.
der Auffassung, der KlÃ¤ger kÃ¶nne zB den Posten eines Hausmeisters,
BÃ¼rotÃ¤tigkeiten oder TÃ¤tigkeiten im Bereich der Warenausgangs- und
-eingangskontrolle verrichten.

Leistungen wegen BU stehen dem KlÃ¤ger daher nicht zu.

Aufgrund seines vollschichtigen EinsatzvermÃ¶gens erfÃ¼llt der KlÃ¤ger auch nicht
die Voraussetzungen des durch Art 1 Nr 19 des Rentenreformgesetzes 1999 neu
gefassten und durch Art 1 Nr 10 des Gesetzes zur Reform der Renten wegen
verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit vom 20.12.2000 â�� Bundesgesetzblatt I 1827 â��
geÃ¤nderten, am 01.01.2001 in Kraft getretenen Â§ 43 SGB VI. Nach dessen Abs 1
hat bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres Anspruch auf Rente wegen teilweiser
Erwerbsminderung, wer (neben weiteren Leistungsvoraussetzungen) wegen
Krankheit oder Behinderung auÃ�er Stande ist, unter den Ã¼blichen Bedingungen
des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens 6 Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig zu
sein. Eine quantitative EinschrÃ¤nkung der betrieblichen Arbeitszeit von tÃ¤glich
etwa 8 Stunden liegt jedoch â�� wie bereits ausgefÃ¼hrt wurde â�� beim KlÃ¤ger
nicht vor.

Abzulehnen war auch der Antrag des KlÃ¤gers, einen Arzt seines Vertrauens nach 
Â§ 109 SGG anzuhÃ¶ren. Der hilfsweise im heutigen Termin begehrten AnhÃ¶rung
eines medizinischen SachverstÃ¤ndigen nach Â§ 109 SGG war das Gericht nicht
gehalten nachzukommen, weil sie verspÃ¤tet geltend gemacht worden ist (Â§ 109
Abs 2 SGG). Bereits mit Ã�bersendung des Ã¤rztlichen
SachverstÃ¤ndigengutachtens im Anschreiben vom 01.04.2004 hat der Senat um
abschlieÃ�ende Antragstellung bis 07.05.2004 gebeten. Diese Frist hat der Senat
antragsgemÃ¤Ã� bis 28.05.2004 verlÃ¤ngert. Somit bestand hinreichend Zeit, einen
formgÃ¼ltigen Antrag nach Â§ 109 SGG zu stellen. Das erst nach Ablauf der Frist in
der mÃ¼ndlichen Verhandlung gestellte Begehren ist zur Ã�berzeugung des Senats
aus grober NachlÃ¤ssigkeit nicht frÃ¼her vorgebracht worden. Durch die Stattgabe
dieses Antrags wÃ¼rde das Verfahren verzÃ¶gert werden, da die mÃ¼ndliche
Verhandlung vertagt werden und mit einer langen Verfahrensdauer gerechnet
werden mÃ¼sste. Der Antrag war daher abzulehnen.

Der Senat hÃ¤lt den Sachverhalt in medizinischer Hinsicht auch fÃ¼r genÃ¼gend
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aufgeklÃ¤rt, so dass sich der Senat nicht genÃ¶tigt fÃ¼hlte, ein weiteres
Ã¤rztliches SachverstÃ¤ndigengutachten zur Frage der Einsetzbarkeit des KlÃ¤gers
von Amts wegen einzuholen. Insoweit verweist der Senat auf die umfangreiche
ErmittlungstÃ¤tigkeit des SG im Klageverfahren, nÃ¤mlich auf die drei eingeholten
Ã¤rztlichen SachverstÃ¤ndigengutachten. SchlieÃ�lich lagen dem Senat zur
Beurteilung der Frage der BU die Berichte der den KlÃ¤ger behandelnden Ã�rzte
und das ausfÃ¼hrliche SachverstÃ¤ndigengutachten des Chirurgen Prof. Dr.W. vom
15.03.2004 vor. Ein neurologisch-psychiatrisches Gutachten hat bereits das SG
eingeholt. Im Vergleich zu diesem in sich schlÃ¼ssigen Gutachten von Frau Dr.O.
vom 17.04.2002 hat die vom KlÃ¤ger vorgelegte Stellungnahme des Dr.K. keine
neuen Befunde, sondern lediglich eine andere Beurteilung gezeigt. Im Ã�brigen
stellt die Beurteilung von Dr.K. allein auf die UnternehmertÃ¤tigkeit als Schroter ab.
Auch nach Auffassung des Senats ist der KlÃ¤ger â�� wie bereits dargelegt â��
nicht mehr in der Lage, die TÃ¤tigkeit eines Schroters auszuÃ¼ben. Auf sozial
zumutbare Verweisungsberufe geht der Arzt nicht ein. Im Hinblick auf die
umfangreiche Befunderhebung und Gutachtenslage im Klage- und
Berufungsverfahren hat der Senat keinen Anlass gesehen, von Amts wegen weitere
Ermittlungen in medizinischer Hinsicht zu tÃ¤tigen.

Die Berufung des KlÃ¤gers war daher zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung gemÃ¤Ã� Â§ 193 SGG beruht auf der ErwÃ¤gung, dass der
KlÃ¤ger nicht obsiegt hat.

GrÃ¼nde, die Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs 2 Nrn 1 und 2 SGG zuzulassen, liegen
nicht vor.

Erstellt am: 22.10.2004

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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